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• an allen Aktivitäten teilzunehmen 

• neue Ideen einzubringen 

• an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und mitzubestimmen 

• zur Pflege der Kameradschaft 

• zu respektvollem Umgang 

• zur Zahlung des jährlichen Mitgliederbeitrags (in der von der Mitgliederversammlung 

beschlossenen Höhe) 

• Austritt (ist jederzeit möglich) 

• Tod 

• Ausschluss (z.B. bei dauerhaft schlechter Laune oder grobem Verstoss gegen die 

Kameradschaft) 

• Mit dem Austritt erlöschen alle Rechte und Ansprüche gegenüber dem Verein. 

1. die Mitgliederversammlung 

2. den Vorstand 

3. eine Revisionsstelle (2 Personen), bei einem Vereinsvermögen über CHF 3000.00  

• Wahl des Vorstandes 

• Abnahme der Jahresrechnung und, falls vorhanden, des Revisionsbericht 

• Abnahme des Budgets, bei einem Vereinsvermögen über CHF 3000.00 

• Mitgliederbeiträge 

• Vereinsprogramm 

• wichtige Vereinsangelegenheiten (z.B. Beschlussfassung über Anträge) 

• Statutenänderungen 

 



• Präsident/in (Koordinator der guten Stimmung) 

• Kassier/in (Hüter der Vereinskasse)  

• Aktuar/in (Chronist der besten Geschichten) 

• Ein Vertreter pro Interessen-Gruppe (Stimmungs-Übertrager)  

• Mitgliederbeiträgen 

• freiwilligen Beiträgen 

• Einnahmen aus Vereinsanlässen 

• entweder für einen letzten gemeinsamen Anlass  

• oder gemäss speziellem Entscheid der Mitgliederversammlung verwendet. 


